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Kostbarkeiten der Pflanzenwelt
Im 32 Hektar großen Naturschutz- und Orchideengebiet in Gersheim wachsen
auf sehr kalkhaltigem Boden etwa 30 Orchideenarten. In ganz Deutschland gibt
es etwa 60 verschiedene Arten.  Die Hauptblütezeit dieser farbenprächtigen und
formschönen Pflanzen beginnt etwa Mitte April und klingt im Juli langsam aus.

Pyramidenorchis:
Beim Aufblühen
ähnelt die Orchidee
einer Pyramide.

Helm-Knabenkraut:
Gehört zu den

bedrohten Arten und
muss besonders

geschützt werden.

Das Jahr 1936 markiert einen Meilenstein
der Geschichte der Gemeinde Gersheim. Der

Oberlehrer Ludwig Müller entdeckt bei einer
Kräuterwanderung Orchideen. Sie zählen durch

ihren Formenreichtum, ihre Seltenheit und
eigentümliche Schönheit zu den Kostbarkeiten

der Pflanzenwelt. Bereits 1957 wird das erste
Orchideengebiet bei Gersheim unter Natur-

schutz gestellt. Seitdem bemüht sich die
Gemeinde sehr verantwortungsbewusst um

den Schutz und den Erhalt der Orchideen für
künftige Generationen.

Seit 1980 wurde im Verbreitungsgebiet
der Orchideen ein Netz von Wanderpfaden

angelegt, das den Besuch erleichtert und die
Natur vor unachtsamen Eingriffen und Schä-

Im Naturschutz- und
Orchideengebiet in
Gersheim können rund
30 Orchideenarten
bewundert werden.
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Hummel-Ragwurz: Insektenähnliche Blüten ahmen
in Form und Farbzeichung eine Hummel nach.

Orchideen-Hybrid Purpur-
Knabenkraut mit Helm-
Knabenkraut: Die Blüte ist wie ein
kleines Männchen geformt, dass
einen Helm zu tragen scheint.

den bewahrt. Ohne den Einsatz von ehrenamt-
lich tätigen Naturliebhabern, wäre die Organi-

sation und Durchführung von öffentlichen
Führungen nicht möglich.

In Gersheim kann nahezu die Hälfte der in
Deutschland vorkommenden 60 Orchideenar-

ten bewundert werden, außerdem auch
besonders schöne Hybriden. Der Bliesgau ist

Bocks-Riemenzunge:
Bei feuchter Luft
strömt sie einen
deutlichen
Bocksgeruch aus
und lockt damit
Insekten an.
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Eine Hybride:
Purpur-Knabenkraut

mit Helm-
Knabenkraut.

Weißes
Waldvögelein:

Die Blütezeit
erstreckt sich

von Mai bis
Juli.

eine besondere Naturlandschaft. Die Kalkhalb-

trockenrasen gelten zusammen mit den
Mooren in Mitteleuropa zu den gefährdeten

Lebensräumen überhaupt. Die Muschelkalk-
böden bieten eine optimale Grundlage für eine

hohe Artendichte. Da auch die Bestände der
hiesigen Orchideen stark rückläufig sind,

verdienen sie besonderen Schutz. Zu ihnen
zählen die Hummel-, Fliegen- und die Bienen-

Ragwurz, das Helm-Knabenkraut, das Kleine
Knabenkraut und verschiedene Stendelwurz-

arten.
Von Ende April bis Juni sind die meisten

Orchideen in voller Blüte. Sie stehen heute
unter strengem Naturschutz. Da sie nur in

Symbiose mit bestimmten Wurzelpilzen
wachsen, dürfen sie weder ausgegraben noch

verpflanzt werden.
Um den herausragenden Bestand zu

garantieren, schützt die Gemeinde Gersheim in
Zusammenarbeit mit dem Saarpfalz-Kreis die

Orchideen stehen unter strengem
Naturschutz. Da sie nur in Symbiose
mit bestimmten Wurzelpilzen
wachsen, dürfen sie weder
ausgegraben noch verpflanzt werden.
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Fleischrote Fingerwurz: Eine
farbenintensive Orchidee, die

in Feuchtwiesen wächst.

Orchideen-Hybrid: Eine Kreuzung aus
Fliegen-Ragwurz mit einer Hummel-Ragwurz.

spezifischen Biotope und fördert die natürli-
chen Lebensbedingungen der Orchideen.

Ohne Führung soll das Naturschutzgebiet
nicht betreten werden. Führungen werden an-

geboten in der Zeit von Anfang Mai bis Ende
Juni und dauern etwa zwei Stunden. Anmel-

dung: Kulturamt der Gemeinde Gersheim:
06843 801-302. Wir danken Rolf John für

seine ausführliche und sachkundige Führung.

Großes Zweiblatt:
Einschließlich seiner Blüten

vollkommen grün. Der Name
stammt von den zwei großen

eiförmigen Grundblättern.

Die Orchideen locken ihre Bestäuber
durch leuchtende Blüten an.

Ein Blickfang im Naturschutzgebiet: Die Ährenstiele des Woll-
grases haben im Sommer am Ende weiße wollige Büschel.
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Kennzahlen des Jahresabschlusses der
Stadtwerke Bliestal GmbH

Bilanz der Stadtwerke Bliestal GmbH
zum 31. Dezember 2010

Aktiva
31.12.2010 Vorjahr

  T-Euro T-Euro T-Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33 35
II. Sachanlagen 24.445 25.176
III. Finanzanlagen 3 24.481 3
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 367 332
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.108 3.215
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.052 6.527 2.440
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28 38

31.036 31.239

Passiva
31.12.2010   Vorjahr

T-Euro T-Euro T-Euro
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital 6.601 6.601
II. Kapitalrücklage 3.131 3.131
III. Gewinnrücklage 882 10.614 682
B. Empfangene Ertragszuschüsse 1.466 1.702
C. Sonderposten aus Investitionszuschüssen 506 199
D. Rückstellungen 720 1.010
E. Verbindlichkeiten 17.205 17.914
F. Rechnungsabgrenzungsposten 525 0

31.036 31.239
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Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bliestal GmbH
für das Geschäftsjahr 2010 (1. Januar bis 31. Dezember)

31.12.2010 Vorjahr
T-Euro T-Euro T-Euro

  1. Umsatzerlöse 17.651 17.445
  2. Bestandsveränderung -1 1
  3. Andere aktivierte Eigenleistungen 88 100
  4. Sonstige betriebliche Erträge 637 506
  5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
    und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.535 10.697
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.223 11.758 874

  6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.114 1.216
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
    für Altersversorgung und für Unterstützung, 316 1.430 351
    davon für Altersversorgung 106 T-Euro

  7. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 1.447 1.393

  8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.113 2.011
  9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25 6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 629 597
11. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 1.023 919
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 62 57
13. Sonstige Steuern 5 4
14. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter 333 308
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn 623 550
16. Jahresüberschuss/Bilanzergebnis 0 0
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Entwicklung des Anlagevermögens
im Geschäftsjahr 2010 (1. Januar bis 31. Dezember)

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
    01.01.2010 Zugänge Abgänge 31.12.2010

Umbuchungen=U Umbuchungen=U

T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte 176 12 188
Summe I 176 12 188

II. Sachanlagen
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-
    und anderen Bauten 1.434 0 1.434

474 U
2. Maschinen und maschinelle Anlagen  44.480 1.128 46.082
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.774 63 1.837

474 U
4. Anlagen im Bau 1.170 127 616 207

474 U 474 U
Summe II 48.858 1.318   616 49.560

III. Finanzanlagen
1. Beteiligung 3 3

Summe III 3 3

Summe I - III 49.037 1.330 616 49.751
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Abschreibungen Abschreibungen Restbuchwerte
01.01.2010 Zugänge Abgänge 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009

T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro

141 14 155 33 35
141 14 155 33 35

675 37 712 722 759

21.643 1.304 22.947 23.135 22.837
1.364 92 1.456 381 410

207 1.170

      23.682 1.433 25.115 24.445 25.176

3 3

3 3

23.823 1.447 25.270 24.481 25.214
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Seit 2005 bieten wir einem Auszubildenden (Bürokommunikation) und Praktikanten in der Verwaltung sowie im

technischen Bereich die Chance, einen zukunftsorientierten Beruf zu erlernen oder während eines Praktikums ein

lebendiges und dynamisches Unternehmen kennenzulernen.

Stand Zugang Abgang Stand
01.01.2010 31.12.2010

Geschäftsführer 1 1
Angestellte 13 1 2 12
Auszubildender 1 1
Arbeiter 15 15

30 1 2 29

Sonstige Angaben

Personalstand
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Anhang 2010

Allgemeine Bemerkungen

Die Stadtwerke Bliestal GmbH ist eine

mittelgroße Kapitalgesellschaft (§ 267 HGB).

Gemäß den Vorgaben im Gesellschaftsvertrag

ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften

für große Kapitalgesellschaften aufgestellt

worden.

Die Aufgliederung und Entwicklung des in

der Bilanz zusammengefassten Anlage-

vermögens zeigt der Anlagespiegel.

Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

werden mit den Anschaffungskosten aktiviert

und unter Zugrundelegung einer voraussichtli-

chen Nutzungsdauer von 5 bzw. 10 Jahren

linear abgeschrieben. Zugänge bei den Sachan-

lagen sind mit den Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten bewertet. Die Herstellungskos-

ten umfassen alle steuerlich aktivierungs-

pflichtigen Kostenbestandteile. Erhaltene

Kapitalzuschüsse werden abgesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf

Grundstücke und Gebäude erfolgen linear. Die

Abschreibungen auf die übrigen Sachanlagen

werden wie folgt vorgenommen: Sacheinlagen

des Eigenbetriebes Stadtwerke (Rechts-

vorgänger) teilweise linear bzw. degressiv.

Der Übergang zur linearen Methode

erfolgt, sobald diese zu höheren Abschreibun-

gen führt. Die Sacheinlage der Pfalzwerke AG

sowie die Investitionen ab dem Gründungsjahr

erfolgen teilweise linear. Zugänge von bewegli-

chen Sachanlagen werden ab dem Jahr 2004

pro rata temporis abgeschrieben. Die Ab-

schreibungen auf Investitionen im Gasbereich

erfolgen nur linear.

Die Finanzanlagen wurden zum Nominal-

wert angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden

unter Beachtung des strengen Niederstwert-

prinzips mit den fortgeschriebenen Durch-

schnittspreisen bzw. den letzten Einstandsprei-

sen ausgewiesen. Die Gas- und Wasservorräte

sind zu dem durchschnittlichen Bezugspreis

bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände sind mit dem Nominalwert

angesetzt. Die gebildete Einzelwertberich-

tichtigung beinhaltet sämtliche zweifelhaften

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen gegen Gesellschafter

bestanden zum Jahresende u. a. aus Forderun-

gen aus der Geschäftsbesorgung für das

Kanalwerk der Gemeinde Gersheim.

Die empfangenen Ertragszuschüsse

werden jährlich mit 5 % des ursprünglichen

Betrages erfolgswirksam aufgelöst. Für die im
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Geschäftsjahr 2003 erhaltenen Zuschüsse

erfolgt die Auflösung entsprechend der Ab-

schreibungsdauer der Hausanschlüsse. Ab

dem Geschäftsjahr 2004 werden die Zuschüs-

se unmittelbar an den Anschaffungs-/Herstel-

lungskosten gekürzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind

entweder in Höhe der voraussichtlichen

Inanspruchnahme gebildet worden oder in der

Höhe, die zur Abdeckung des entsprechenden

Risikos erforderlich erscheint. Außerdem

wurden Rückstellungen für, ihrer Eigenart

nach, genau umschriebene Aufwendungen

gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit den Rück-

zahlungsbeträgen angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschaftern handelt es sich um die ge-

währten Darlehen und um Lieferungen und

Leistungen der Gesellschafter für die Stadt-

werke Bliestal GmbH sowie den abzuführen-

den Gewinn bzw. zu leistende Ausgleichs-

zahlungen. Die sonstigen Verbindlichkeiten

betreffen ein Darlehen der Stadt Blieskastel,

Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsab-

rechnung u. a.

Angaben zu Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge betreffen im

Wesentlichen Erträge aus der Vermietung von

Teilen des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes

sowie Provisionen für die Erhebung der

Kanalbenutzungsgebühren für den Abwasser-

betrieb der Stadt Blieskastel und das Kanal-

werk Gersheim.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind

außer Konzessionsabgaben vor allem Leasing-

raten für das Betriebs- und Verwaltungs-

gebäude und EDV-Aufwendungen.

Nach § 10 Abs. 3 Energiewirtschafts-

gesetz (EnWG) führt die Stadtwerke Bliestal

GmbH in ihrer internen Rechnungslegung

getrennte Konten für ihre Tätigkeiten in den

Bereichen Elektrizitätsverteilung und Gas-

verteilung. Für Tätigkeiten außerhalb des

Elektrizitäts- und Gassektors werden ebenfalls

eigene Konten geführt und zusammengefasst.

Soweit eine direkte Zuordnung zu den einzel-

nen Tätigkeiten nicht möglich oder mit

unvertretbarem Aufwand verbunden ist,

erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung der

Konten. Mit Erstellung des Jahresabschlusses

wird für jeden der genannten Tätigkeitsberei-

che intern jeweils eine entsprechende Bilanz

und Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
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Unternehmensorgane

Die Namen der Mitglieder des Aufsichts-

rates und des Geschäftsführers sind auf der

Seite 4 aufgeführt.

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde als

Aufwandsentschädigung ein Betrag von

3.100,00 Euro vergütet.

Die Angabe der dem Geschäftsführer im

Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge

(§ 285 Satz 1 Nr. 9 a) HGB) unterbleibt gemäß

§ 286 Abs. 4 HGB.

Verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke Bliestal GmbH ist seit

dem 1. Januar 2002 verbundenes Unterneh-

men zu der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH.

Mit dieser besteht seit dem 1. Januar 2003 ein

Gewinnabführungsvertrag.
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Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss – beste-

hend aus Bilanz,  Gewinn- und Verlustrech-

nung sowie Anhang – unter Einbeziehung der

Buchführung und den Lagebericht der Stadt-

werke Bliestal GmbH, Blieskastel, für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-

ber 2010 geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG

umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der

Pflichten zur Entflechtung in der internen

Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG.

Die Buchführung und die Aufstellung von

Jahresabschluss und Lagebericht nach den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und

den ergänzenden Bestimmungen der Satzung

sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10

Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des

Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der

Buchführung und über den Lagebericht sowie

über die interne Rechnungslegung nach § 10

Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung

nach § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach

ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-

ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die

sich auf die Darstellung des durch den Jahres-

abschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich

auswirken, mit hinreichender Sicherheit

erkannt werden und dass mit hinreichender

Sicherheit beurteilt werden kann, ob die

Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen

wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der

Festlegung der Prüfungshandlungen werden

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und

über das wirtschaftliche und rechtliche

Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartun-

gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit

des rechnungslegungsbezogenen internen

Kontrollsystems sowie Nachweise für die

Angaben in Buchführung, Jahresabschluss

und Lagebericht sowie in der internen Rech-

nungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG über-

wiegend auf der Basis von Stichproben

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und

der wesentlichen Einschätzungen der Ge-

schäftsführung sowie die Würdigung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die

Wertansätze und die Zuordnung der Konten in

der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs.
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Saarbrücken, den 23. Mai 2011

PricewaterhouseCoopers

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Schommer ppa. Jörg Vogelgesang

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar

erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit

beachtet wurde. Wir sind der Auffassung,

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-

dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Jahresabschluss den gesetzli-

chen Vorschriften und den ergänzenden

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

der Gesellschaft und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten

zur Entflechtung in der internen Rechnungsle-

gung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen

Einwendungen geführt.
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Blick auf Blieskastel.
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